
BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 86/2011 

vom 1. Juli 2011 

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkom
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden 
„Abkommen“, insbesondere auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 57/2011 vom 
20 Mai 2011 ( 1 ) geändert. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 748/2009 der Kommission 
vom 5. August 2009 über die Liste der Luftfahrzeug
betreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer 
Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richt
linie 2003/87/EG nachgekommen sind, mit Angabe des 
für die einzelnen Luftfahrzeugbetreiber zuständigen Ver
waltungsmitgliedstaats ( 2 ), ist in das Abkommen auf
zunehmen. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 394/2011 der Kommission 
vom 20. April 2011 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetrei
ber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luft
verkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
nachgegangen sind, mit Angabe — angesichts der Ein
beziehung der EWR/EFTA-Länder in das Emissionshan
delssystem der EU — des für die einzelnen Luftfahrzeug
betreiber zuständigen Verwaltungsmitgliedstaats ( 3 ), ist in 
das Abkommen aufzunehmen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XX des Abkommens wird nach Nummer 21ar 
(Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates) folgende Nummer eingefügt: 

„21as. 32009 R 0748: Verordnung (EG) Nr. 748/2009 der 
Kommission vom 5. August 2009 über die Liste der 
Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 
2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von An
hang I der Richtlinie 2003/87/EG nachgekommen 
sind, mit Angabe des für die einzelnen Luftfahrzeug
betreiber zuständigen Verwaltungsmitgliedstaats (ABl. 
L 219 vom 22.8.2009, S. 1), geändert durch: 

— 32011 R 0394: Verordnung (EU) Nr. 394/2011 
der Kommission vom 20. April 2011 (ABl. L 107 
vom 27.4.2011, S. 1)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EG) Nr. 748/2009 und (EU) 
Nr. 394/2011 in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffent
licht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 2. Juli 2011 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach 
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Bei
lage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Juli 2011. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Vorsitzende 

Kurt JÄGER

DE L 262/58 Amtsblatt der Europäischen Union 6.10.2011 

( 1 ) ABl. L 196 vom 28.7.2011, S. 39. 
( 2 ) ABl. L 219 vom 22.8.2009, S. 1. 
( 3 ) ABl. L 107 vom 27.4.2011, S. 1. 

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mit
geteilt.


